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T 817/92 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanineldung 88 121 316.9 

(Veroffentlichungs-Nr. 0 374 280) für einen Einivalfilter -

halter wurde am 13. April 1992 von der Prüfungsabteilung 

zurückgewiesen. 

Die Zuruckweisung wurde damit begrundet, daB der Gegen-

stand des Anspruchs 1 mehrere Alternativen enthalte, wobei 

im Hinblick auf die Druckschrift 

(Dl) DE-A-2 837 058 

eine Alternative nicht neu sei (Artikel 52 (1), 54 EPU) 

und den übrigen Alternativen die aufgrund von 

Artikel 52 (1) und 56 EPU erforderliche erfinderische 

Tàtigkeit fehle. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Anmelderin) mit Schriftsatz voin 4. Juni 1992, eingegangen 

am 10. Juni 1992, Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begrundung wurde mit Schriftsatz voiu 12. August 1992, 

eingegangen am 14. August 1992, eingereicht. 

Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin 

neue Patentansprüche 1 bis 5 vorgelegt. 

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Farblich gekennzeichneter Eininalfilterhalter aus 

Kunststoff, bestehend aus einem ersten scheibenartig 

geforinten Gahäuseteil mit einem Zulaufstutzen und einem 

ebenfalls scheibenartig geformten zweiten Gehâuseteil mit 

einem Ablaufstutzen, wobei die beiden Gehâuseteile im 

radial àuBeren Bereich an zueinander weisenden, im 

wesentlichen kreisringfärmigen Axialflãchen unter 

04101 



2 	 T 817/92 , 

Zwischenlage eines scheibenfôrmigen Filters miteinander 

fest und druckbelastbar dicht verbunden sind, sowie einer 

den Einmalfilterhalter im radial äuSeren Bereich 

uiiilaufenden Farbmarkierung aus farbigein Kunststoff, 

dadurch gekennzeiChflet, 

daB un ersten Gehãuseteil (1;1 1 ) und/oder im zweiten 

Gehäuseteil (3; 3 1 ) eine Ausnehiiung (20, 21) oder in 

beiden Gehäuseteilen (1,1 0 ; 3,3 1 ) eine diese beiden 

Gehãuseteile gleichsain überdeckende Ausnehinung (18) 

angeordnet ist, in der bzw. in denen die Farb-

markierung(en) (19; 24, 25) so angebracht ist bzw. sind, 

daB sie nicht über die radiale und axialen (22, 23) 

GehãuseauBenflãChefl hinausragt bzw. hinausragen.". 

Die Anineldung enthält ferner abhängige Ansprüche 2 bis 5. 

	

V. 	Die Beschwerdeführerifl vertrat liii wesentlichen die 

Auffassung, daB die Druckschrift Dl als nãchster Stand der 

Technik angesehen werde. 

Der aus Dl bekannte Einmalfilterhalter weise zwei Flansche 

auf, die durcheinen einstückigen VerschluBring druck-

belastbar abgedichtet aufeinandergehalten seien. Es sei 

	

= 	zwar richtig, daB der Verschlul3ring in axialer Richtung 	- 

nicht uber die GehàuseauBenflächen der beiden Gehäuseteile 

hinausrage; der VerschluBring rage aber in radialer 

Richtung über die àul3ere Mantelflãche der Gehäuseteile 

hinaus. Deshalb sei der Gegenstand des gultigen 

Anspruchs 1 neu. 

Der beanspruchte Einnialfilterhalter sei zudein auch als 

erfinderisch anzusehen. Ausgehend von der Druckschrift Dl 

übernehme der VerschluBring des -bekannten Einmalfilter- 

halters zwei Funktionen: zuin einen verbinde er die beiden 

Gehäuseteile.initeinander, zum anderen stelle er eine 

Farbmarkierung dar. Die Lehre der in Dl beschriebenen 
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Erfindung bestehe nun gerade darin, die Verschlui3funktion 

und die Kennzeichnungsfunktionmiteinander zu koinbinieren. 

Die Trennung der beiden Funktionen werde somit von Dl 

nicht nahegelegt. Darüber hinaus könne die Anordnung der 

Farbmarkierung gemäB Anspruch 1 dieser Druckschrift nicht 

entnoininen werden. 

Aufgrund der besagten Trennung der Funktionen besitze der 

erfindungsgemà8e Einmalfilterhalter verschiedene Vorteile, 

darunter einen kleineren Durchmesser bei gleichein nieinbran-

artigem Filter, gegenüber dem aus Dl bekannten Einmal-

filterhalter. 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungs- 

entscheidung aufzuheben und ein Patent mit den mit der 

Beschwerdebegründung vom 12. August 1992 eingereichten 

Patentansprüchen 1 bis 5, den ursprünglichen 

Béschreibungsseiten 1 bis 8 und dem mit Schreiben vom 

11. Oktober 1989 eingereichten Blatt Zeichnungen 1/1 zu 

erteilen. 

Ferner beantragte sie hilfsweise, einen Termin für eine 

mündliche Verhandlung anzuberaumen. 	 .11  

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde gilt als eingelegt und 1st zulässig. 

Zulâssigkeit der Anderuncren 

2.1 	Der geltende Anspruch 1 entspricht dem Inhalt des 

ursprünglichen Anspruchs 1, wobei die Merkmale des 

kennzeichnenden Tells anhand der Figuren 1 und 2 sowie der 

auf Seite 8, Zeilen 1 bis 4 und 19 bis 22 der 
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ursprünglichen Beschreibung angegebenen Auslegung des 

Adverbs "formschlüssig" genauer ausgedrückt werden. 

Der Inhalt des Anspruchs 2 unifait im wesentlichen den des 

ursprünglichen Anspruchs 2 und das neue Merkinal, daf3 der 

Einmalfilterhalter durch kreisfãrniige Axialflächen der 

Gehäuseteile gebildet wird, wobei sich dieses Merkmal aus 

der ursprünglichen Beschreibung, Seite 7, Zeilen 16 bis 28 

ergibt. 

Anspruch 3 entspricht dern ursprunglichen Anspruch 3, wobei 

die Ersetzung des Wortes Stirnf1àche" durch "Gehäuse-

auBenfläche" nicht zu beanstanden ist (vgl. Figur 2). 

Der Inhalt des Anspruchs 4 uinfal3t den des ursprünglichen 

Anspruchs 4 und das neue Merkinal, daB die Gehàuseteile aus 

im wesentlichen durchsichtigem Kunststoff bestehen, wobei 

sich dieses Merkinal aus der ursprünglichen Beschreibung, 

Seite 6, Zeilen 20 und 21 ergibt. 

Anspruch 5 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 5. 

	

2.2 	Der Gegenstand der Patentansprüche geht soinit nicht Uber 

den Inhalt der Anineldung in der ursprunglich eingereichten 

Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU). 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Ein farblich gekennzeichneter Einmalfilterhalter gemäl3 dein 

Oberbegriff des Arispruchs 1 ist aus der Druckschrift Di. 

(vgl. Ansprüche lund 4 sowie die Figur 1) bekannt. 

Im kennzeichnenden Teildes Anspruchs 1 werderi im 

wesentlichen zwei Alternativen erwàhnt, die den AUS-

führungsfornen geinaB den Figuren 2 und 1 entsprechen, 

wobei für beide Alternativen das Merkinal gilt, daB die 

04101 	 ./. . . 



- 	- 	 T 817/92 	- 

Farbivarkierung(en) nicht tiber die radiale Gehäuseaul3en-

fläche und die axialen Gehãuseaul3enfiãchen hinausragt bzw. 

hinausragen. Dagegen weist der aus Di bekannte Eininal- 

filterhalter einen eine Farbiiarkierung darstelienden 

Verschlul3ring auf, der in radiaier Richtung über die 

àuBereManteifläche der Gehäuseteile hinausragt (vgl. 

Figur 1). 

	

3.2 	Die übrigen, un Prüfungsverfahren genannten Druckschriften 

kommen dein Gegenstand des Anspruchs 1 nicht näher. 

	

3.3 	Soinit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu (Artikel 54 

EPU). 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Der aus Dl bekannte Einmaifilterhalter ist un Rahinen einer 

Massenfertigung herstelibar, bei Betriebsdrücken absolut 

dicht und weist eine Kennzeichnung der Fiiterkennwerte auf 

(vgl. Seite 5, Zeilen 5 bis 10 und Seite 7, Zeilen 2 bis 

13). 

Ausgehend vom Stand der Technik geniäi3 Dl kann die der 

Anineldung zugrundeliegende objektive Aufgabe darin gesehen 

werden, einen Einxnaifilterhaiter zu schaffen, der unter 

Beibehaltung der Eigenschaften der Massenfertigung und der 

absoluten Dichtheit eine verbesserte Kennzeichnung der 

Fiiterkennwerte aufweist, die insbesondere nicht zu einer 

Vergr6l3erung der AuBeninal3e des Eininaifilterhaiters führen 

soil. 

DaB eine Verbesserung der Kennzeichnung der Filterkenn-

werte erstrebt wird, wird un Hinbiick auf die Anwendung 

auf dent Gebiet der aiigeineinen Laboratoriunistechnik (vgi. 

die Beschreibung, Seite 2, Zeiien 6 bis 12) ais nahe-

iiegend angesehen. 
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Einen Beitrag zur erfinderischen Tàtigkeit des 

Erfindungsgegenstands kann daher die oben genannte 

Aufgabenstellung allein nicht leisten. 

4.2 	Zur Lôsung der gesteilten Aufgabe wird nun in deni 

Einmalfilterhalter geinâB Anspruch 1 insbesondere der 

Einsatz von inindestens einer in einer entsprechenden 

Ausnehniung angeordneten Farbinarkierung vorgesehen, die 

keine Dicht- und VerschluBfunktion hat und forxnschlussig 

in bezug auf die AuBenkontur des Gehäuses des Einmal-

filterhalters ist. 

Die Druckschrift Dl betrif ft einen mi Rahmen einer 

Nassenfertigung hersteilbaren Einmalfilterhalter, dessen 

Bau die Eigenschaften der Dichthelt und der Farbinarkierung 

aufweist, wie oben bereits dargelegt. Diese Eigenschaften 

werden dadurch erreicht, dal3 ein einstückiger Verschlul3-

ring aus Kunststoff vorgesehen ist, durch den die Flansche 

der Gehäuseteile druckbelastbar abgedichtet aufeinander-

gehalten sind (vgl. Seite 7, Zeilen 31 bis 33) und dessen 

Farbe bestininiten Kenndaten des Filters eindeutig 

zugeordnet 1st (vgl. Seite 6, Zeilen 33 bis 36). Aus Dl 

geht insbesondere hervor, daB der Verschlui3ring ein für 

die Dichtheit des Einmalfilterhalters wesentliches Merkinal 

1st. Auf Seite 4, Zeilen 17 bis 24 ist nänilich zu lesen, 

daB zur Herstellung der Verbindung der beiden Gehäuseteile 

des Einmalfilterhalters bekannt 1st, die beiden Flansche 

der Geháuseteile unter Zwischenfügen des Filters mit-

einander zu verschweiBen, wobel überwiegend die Technik 

des UltraschallverschweiBens angewendet wird, die eben- 

falls in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung 

erwähnt wird (vgl. Seite 4, Zeilen 22 bis 26). Nachteilig 

bei dieser.Artder Verbindung 1st jedoch gemäB Dl ihre nur 

geringe Druckfestigkeit und eine relativ hohe Ausschul3rate 
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bei der Fertigung. Durch den Einsatz des Verschlul3rings 

ist dagegen der Einnialfilterhalter absolut dicht (vgl. 

Seite 5, Zeile 15 sowie Seite 9, Zeilen 4 bis 7); darüber 

hinaus ist von gr68ter praktischer Bedeutung die 

Kennzeichnung der Filtereigenschaften durch die Farbe des 

Verschlul3rings (vgl. Seite 7, .Zeilen 2 bis 7). 

Die von Dl vermittelte Lehre besteht soinit darin, einen 

Verschlul3ring vorzusehen, der sowohi dem Dichten des 

Einmalfilterhalters als auch der Kennzeichnung des Filters 

dienen inul3. 

Dagegen wird im Eininalfilterhalter gemäB der Anmeldung 

darauf verzichtet, einen Verschlul3ring mit dichtender 

Funktion einzusetzen. Die Dichtheit wird damit erreicht, 

daB an zwei kreisringförmigen Axialflächen die Gehâuse-

teile unter Zwischenlage eines membranartigen Filters 

durch UltraschallschweiBen gas- und flussigkeitsdicht 

sowie druckfest miteinander verbunden werden, wodurch sich 

eine gute Automatisierbarkeit sowie niedrige Fertigungs-

kosten mit befriedigender Dichtheit ergeben (vgl. Seite 4, 

Zeilen 16 bis 26 und Seite 7, Zeilen 16 bis 22). 

Somnit folgt die Anmeldung in zweierlei Hinsicht der Lehre 

der Druckschrift Dl nicht: zum einen wird die Auffassung. 

vertreten, daB keine MaBnahme zur Erhöhung der durch 

Verkieben oder Ultraschallschweil3en der Gehäuseteile 

erreichten Dichtheit des Einmnalfilterhalters erforderlich 

ist; zumn anderen werden die Dicht- und die Kenn-

zeichnungsfunktionen vollständig voneinander getrennt, 

d. h. die die Farbmarkierung darstellenden Ringe dienen 

nicht mehr zu VerschluB- und Dichtungszwecken. Die 

erfindungsgeimiäBe Trennung der beiden Funktionen wird von 

der Druckschrift Dl nicht nahegelegt und führt zu den auf 

Seite 5 der Beschreibung erwähnten Vorteilen gegenüber dem 

bekannten Einmalfilterhalter. 
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Ein weiteres wesentliches Merkmal des beanspruchten 

Einmalfilterhalters besteht in der Anordnung der Farb- 

markierung(en), die formschlüssig in bezug auf die 

AuBenkontur des Gehàuses des Einmalfilterhalters in 

entsprechenden Ausnehmungen angeordnet 1st bzw. sind. Weil 

dieses Merkinal von der Manahme der Trennung der Dicht-und 

der Kennzeichnungsfunktionen abhàngig ist, kann es durch 

Dl nicht nahegelegt werden. 

Insgesamt ist deshaib festzustellen, daB die Druck-

schrift Dl, von der der Fachinann ausgeht, überhaupt keinen 

Hinweis auf eine Anderung des bekannten Einmalfilter-

halters unter Verzicht auf den Verschlul3ring als Dicht-

element mit der daraus folgenden Trennung der Dicht- und 

der Kennzeichnungsfunktionen gibt, urn die gestellte 

Aufgabe zu läsen. 

	

4.3 	AUS den vorstehend genannten GrUnden 1st der Gegenstand 

des Anspruchs 1 als erfinderisch anzusehen. Der Anspruch 1 

genügt also den Erfordernissen des Artikels 56 EPU. 

	

4.4 	In Verbindung mit dem gewahrbaren Anspruch 1 sind die 

Ansprüche 2 bis 5 ebenfalls gewàhrbar. 

	

4.5 	Da die Zurückweisungsgründe der mangeinden Neuheit und 

erfinderischen Tàtigkeit im Hinblick auf die nunniehr 

gültige Fassung der Ansprüche nicht inehr gegeben sind, 1st 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

	

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. 	Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Weisung, ein Patent mit den mit der Beschwerde-

begründung am 14. August 1992 eingereichten Patent-

ansprüchen 1 bis 5, den ursprünglichen, noch an die neuen 

Ansprüche anzupassenden Beschreibungsseiten 1 bis 8 sowie 

dem mit Schreiben vom 11. Oktober 1989 eingereichten Blatt 

Zeichnungen 1/1 zu erteilen, wobei in den ersten drei 

Zeilen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 die 

Bezugszeichen 1 und 3 bzw 1' und 3' noch auf die zu der 

jeweiligen Ausführungsform gemäi3 Figur 1 bzw. Figur 2 

gehórigen zu beschränken sind. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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